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einfachtes gerichtliches Hauptverfahren durchgeführt werden 
kann. Zur Gewährleistung einer rationellen und effektiven 
Reaktion auf weniger schwere und beweisrechtlich unkompli
zierte Straftaten könnten die besonderen Verfahrensarten 
weiter differenziert ausgestaltet werden. Im Strafbefehlsver- - 
fahren könnten die Entscheidungsmöglichkeiten des Richters 
flexibler ausgestaltet werden (z. B. Abweichen vom Strafan
trag des Staatsanwalts oder die eigenverantwortliche Über
leitung ід eine Hauptverhandlung, wenn der Richter nicht 
durch Strafbefehl entscheiden will). Für das beschleunigte 
Verfahren sollten die Bestimmungen über dessen Ablauf hin
sichtlich seiner noch rationelleren und effektiveren Gestal
tung überprüft und eine Frist ab Begehung der Straftat fest
gelegt werden, in der die Durchführung des Verfahrens zu
lässig ist. Zu erwägen wäre auch eine Ergänzung und Präzi
sierung der hier möglichen Strafmaßnahmen. In diesem Zu
sammenhang sollten die gesetzlichen Anforderungen an den 
notwendigen Umfang und den Inhalt der Verfahrensdoku
mente geprüft werden, um sie rationell und ggf: einfacher zu 
gestalten.9

Mit dem Ziel der weiteren Durchsetzung des demokrati
schen Zentralismus in der Rechtsprechung und- zur Erhöhung 
der Qualität der Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen - 
sollte geprüft werden, inwieweit die eigene Beweisaufnahme 
durch das Rechtsmittelgericht weiter ausgebaut, für das Kas- 
sationsgericht analog der Zivilprozeßordnung ausdrücklich zu- 
gelassen und dessen Befugnisse zur abschließenden Selbst
entscheidung erweitert werden können. Auch ein Ausbau der 
Regelungen über beschwerdefähige Entscheidungen, die Be
schlußverwerfung bei Protest, die Kassationsmöglichkeit von 
Entscheidungen gesellschaftlicher Gerichte sowie eine klare 
Regelung des Verbots der Straferhöhung würden dem mit der 
Neufassung erstrebten Ziel entsprechen.
' Die Regelungen über die Auslagen des Strafverfahrens 

sollten generell vereinfacht und zugleich präzisiert und vor
handene Lücken geschlossen werden.!9 Dabei wäre u. a. eine 
Bestimmung über die Auslagenentscheidung bei Einstellung 
des Ermittlungsverfahrens sowie bei Freispruch im Kassa
tionsverfahren neu in die StPO aufzunehmen.

Vorschläge für Regelungen in Nebengesetzen

Bei Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafen mit 
Freiheitsentzug wird zu prüfen sein, welche Voraussetzun
gen festgelegt werden sollten, um ihre Zuerkennung 
auf weitere Fälle zu erstrecken, und ob im Interesse der 
Rechte betroffener Bürger und zur Vereinfachung der Arbeit 
der zuständigen Organe eine einheitliche Entschädigungsrege
lung geschaffen werden kann.

Die Verwirklichung der Strafen ohne Freiheitsentzug ist 
ein wichtiges Problem der effektiven Realisierung der Ziele 
der Strafrechtsprechung. Das wird insbesondere dadurch be
kräftigt, daß weit über 60 Prozent aller ausgesprochenen 
gerichtlichen Strafen solche ohne Freiheitsentzug sind und 
zu rund 23 Prozent aller Hauptstrafen nicht mit Freiheits
entzug verbundene Zusatzstrafen ausgesprochen werden. 
Hinsichtlich der Verwirklichung dieser Strafen wird der Vor
schlag diskutiert, analog dem Strafvollzugsgesetz ein selbstän
diges Gesetz auszuarbeiten. Dieses Gesetz sollte ü. a. eine 
höhere Effektivität der Mitwirkung der Werktätigen am Ver
wirklichungsprozeß und ihre stärkere Einflußnahme auf die 
inhaltliche Gestaltung der Verwirklichung bewirken, die Auf
gaben der Schöffen präzisieren, die Bestellung von Betreuern 
auch auf erwachsene Verurteilte erweitern und die Pflichten 
des Betriebes bei der Verwirklichung der Bewährung am Ar
beitsplatz verbindlicher und konkreter regeln, um die Wirk
samkeit dieser Strafen, insbesondere der Verurteilung auf Be
währung, zu erhöhen. Geprüft werden sollen ferner die Mög
lichkeiten, Bewährungspflichten während der Bewährungszeit 
zu modifizieren, eine Strafaussetzung bei Zusatzstrafen zuzu
lassen, einen Straferlaß bei Geldstrafen zu ermöglichen und 
das Widerrufsverfahren konkreter auszugestalten.

9 Vgl. E. Buchholz, „Begründung der Strafzumessung lm erst
instanzlichen Urteil“, NJ 1987, Heft 6, S. 218.

10 Vgl. dazu auch die Anmerkung von I. ■ Brunner/H. Willamowski 
zu dem Urteil des OG vom 24. Juli 1986 - 4 OSK 8/86 - (NJ 1987, 
Heft 12, S. 467).
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J. A r n o l d / R .  S c h r ö d e r  haben in NJ 1987, Heft 10, 
S. 416, zur Aufklärung von Umständen der Persönlichkeit des 
Beschuldigten bzw. Angeklagten Positionen vertreten, denen 
im wesentlichen gefolgt werden kann.! Dennoch scheint es 
geboten, auf einige Fragen näher, z. T. auch grundsätzlicher 
einzugehen.

Zunächst ist als konzeptioneller Ausgangspunkt in Erinne
rung zu rufen: Gegenstand und Umfang der Beweisführung 
im Strafverfahren1 2 * * * * * * werden in erster Linie vom materiellen 
Strafrecht bestimmt. Das entspricht dem Verhältnis von (ma- 

* teriellem) Strafrecht und Strafverfahren. Auch § 8 StPO spie
gelt diesen Zusammenhang wider, indem er fordert, daß „als 
Voraussetzung der Entscheidung über die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit die Straftat, ihre Ursachen und Bedingungen 
und die Persönlichkeit des Beschuldigten und des Angeklag
ten festzustellen“ sind (ähnlich auch §§ 101 und 222 StPO).

Besondere Probleme bereitet dabei bekanntlich die Fest
stellung der Persönlichkeit des Beschuldigten bzw. Angeklag
ten, und zwar aus Strafrechts- wie beweistheoretischen Grün
den. Was das Strafrecht betrifft, erscheint es notwendig, dar
auf hinzuweisen: Die Persönlichkeit des Täters ist kein Ge
genstand des Strafrechts, bestraft wird die Tat bzw. der Täter 
wegen der Tat. Seine Persönlichkeit kann somit bei der An-. 
Wendung des Strafrechts im Strafverfahren nur insoweit re
levant sein, als sie Bezug zur Tat und zur strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit hat.

Die Persönlichkeit des Täters ist im Strafrecht keine selb
ständige Größe. Strafrecht und Strafverfahren zielen nicht 
darauf, aus Anlaß einer Straftat oder, gelegentlich eines Straf
verfahrens sozialistische Persönlichkeiten zu erziehen. Selbst
verständlich trägt das sozialistische Recht in seiner Gesamt
heit auch dazu bei, daß sich die Bürger der DDR insgesamt 
als sozialistische Persönlichkeiten entwickeln. Das ist aber ein 
komplexer wechselseitiger und widersprüchlicher sozialer 
Vorgang, den man nicht mechanistisch auf die Beziehung 
Strafe — Täter — Erziehung oder Strafverfahren — Täter — 
Erziehung beschränken darf. Der Beitrag des Strafrechts bzw. 
des Strafverfahrens zur Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten (nicht nur des Täters) kann nur über das Rechts
institut der persönlichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
bzw. deren Feststellung und Verwirklichung — nicht aber un
abhängig davon — geleistet werden.

Persönlichkeit des Täters
und seine strafrechtliche Verantwortlichkeit

Die Persönlichkeit des Täters im Strafrecht bzw. im Straf
verfahren interessiert einmal als Urheber, als Subjekt der 
Tat, soweit sie die Schwere der Tat bzw. der Schuld beein
flußt (§ 61 Abs. 2 StGB), und zum anderen als Objekt der 
Strafe und als Subjekt Ihrer Verwirklichung durch eigene 
Bewährung und Wiedergutmachung (Art. 2 Abs. 2 StGB), für 
die die Fähigkeit und Bereitschaft zu künftig gesetzestreuem 
Verhalten bedeutsam sind (§ 61 Abs. 2 StGB).

Die in §§ 8, 22, 23, 101 und 222 StPO angesprochene Ent-

1 Vgl. dazu Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts der DDR 
zu Fragen der gerichtlichen Beweisaufnahme und Wahrheitsfin
dung im sozialistischen Strafprozeß vom 16. März 1978 (GBl. 1 Nr. 14 
S. 169 ff.); Strafverfahrensrecht, Lehrbuch, 2. Aufl., Berlin 1982, 
S. 105 ff.; W. Ebeling, „Gegenstand und Umfang der Beweisführung 
im Strafverfahren“, NJ 1977, Heft 10, S. 292 ff.; I. Buchholz, „Noch
mals zum Gegenstand und Umfang der Beweisführung im Straf
verfahren“, NJ 1977, Heft 14, S. 460 f.

2 Gegenstand der Beweisführung sind aber auch «- was im Gesetz
nicht besonders hervorgehoben wird und hier nicht behandelt
werden kann — all die tatsächlichen Umstände, die den Entschei
dungen bei der Strafenverwirklichung zugrunde zu legen sind (Ge
währung einer. Strafaussetzung auf Bewährung, Widerruf, vor
zeitige Beendigung der Bewährungszeit). Auch diese müssen
zweifelsfrei, ggf. in mündlichen Verhandlungen bewiesen sein.


